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Dienstleistungsinformation 

CO2-Fußabdruck 

Ausgangssituation 

Klimafreundliche und umweltbewusste Produkte rücken in der Gesellschaft immer stärker in den 

Fokus. Durch Recyclateinsatz lassen sich schnell erhebliche Mengen an sogenannten CO2-

Äquivalenten vermeiden und oft auch Kosten sparen. Aber wie lassen sich die Effekte quantifizie-

ren? Welche Vorteile ergeben sich für Ihre Produkte? Fragen, auf die wir Ihnen antworten können.  

 

Zielgruppe 

Unternehmen, die  

 Ihre CO2-Bilanz verbessern möchten. 

 den Recyclatanteil an Ihren Produkten erhöhen möchten (Recyclat contra Neuware). 

 Nachhaltigkeitsmaßnahmen im Bereich ihrer Produkte initiieren oder prüfen möchten.  

 

Unsere Dienstleistung 

Erstellen eines CO2-Fußabdruckes ihrer Produkte (Product Carbon Footprint) oder ihrer Dienst-

leistungen (Corporate Carbon Footprint) mit Hilfe der Umberto NXT CO2 - Software. Die Erstellung 

des CO2-Fußabdruckes beinhaltet die Berechnung des CO2-Ausstoßes in CO2-Äquivalenten, die 

Visualisierung anhand von Sankey-Diagrammen und die Auswertung z. B. nach Prozessen oder 

nach Lebenszyklusphasen. 

Bei der Berechnung des CO2-Fußabdruckes ihres Produktes werden die Treibhausgasemissionen 

des gesamten Lebenszyklus, von den Eingangsmaterialien über die Herstellung/Produktion bis hin 

zum Vertrieb und zur Entsorgung ihres Produktes (B2B, B2C-Produkte), betrachtet. So werden die 

Stärken und Schwächen transparent und Optimierungspotenziale aufgezeigt.  

Die Erstellung des CO2-Fußabdruckes erfolgt nach internationalen Standards: 

 Greenhouse Gas Protocol (GHG), der  

 PAS 2050 (Publicly Available Specification) oder der  

 ISO 14067 - Treibhausgase - Carbon Footprint von Produkten - Anforderungen und Leitlinien 

für quantitative Bestimmung und Kommunikation 

 
 
 

 

 
 

 

 

Gesamter Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen 

Entsorgung 

 

Nutzung 

 

Vertrieb 

 

Produktion 

 

Einsatzmaterialien 

CO2 SF6 
N2O 

CH4 
HFCs 

PFCs 
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Ihre Vorteile 

 Transparenz in der Wertschöpfungskette über die gesamten Prozessschritte 

 Bewusstsein für die Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungskette und beson-

ders emissionsreichen Phasen schaffen 

 Ermittlung von Optimierungspotenzialen zur Reduktion von Emissionen  oftmals Kostener-

sparnisse 

 Verbesserung von Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten und Einhaltung steigender Kunden-

anforderungen 

 Positive Außenwirkung (Verbesserung des Images) 

 

Unsere Vorgehensweise 

 Zielsetzung festlegen 

 Anfordern von Daten 

 Erstellung des CO2-Fußabdruckes 

 Bewertung der Ergebnisse, ggfs. Testierung 

 Überprüfung der Ergebnisse  

 

 

Möchten Sie weitergehende Informationen? 

Sprechen Sie uns an! 
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